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ERKLÄRUNG DES ENTWURFSVERFASSERS

Auf Basis einer Bilanzierung des Bodenaushubs gegenüber der
späteren Verfüllung ist es ökonomisch sinnvoll, die Gründungstiefe auf
ein zulässiges Maß abzumindern. Dieses wird durch eine Höherlegung
der Bezugshöhe des des Turmanschlusspunktes an das Fundament
um bis zu 1,5 m erreicht. Damit ergibt sich eine planerische
Nabenhöhe von bis zu  118,5 m über Gelände.
Eine Höherlegung der Gründungssohle ist durchführbar, ohne dass
sich negative Auswirkungen auf die Standsicherheit des Bauwerks
ergeben. Diese Angaben sind jedoch durch ein Bodengutachten zu
bestätigen. Die statisch wirksame Abdeckung des Fundamentkörpers
mit Boden mit einer Schichtdicke von mindestens 0,35 m bis 2,15 m
ist statisch wirksam, ist in der vorgegebenen Höhe herzustellen und
muss unbedingt während der gesamten Betriebszeit vorgehalten
werden.
Die zurück zu verfüllenden Bodenmassen ergeben rechnerisch einen
Kegel im Gründungsbereich des Fundamentes in einer Höhe von bis
zu 1,50 m über Gelände, eine Bodenabfuhr wird nicht erforderlich.


